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Sachverhalt 

Die Stadt Schönberg stellt die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung von Teilflächen des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger 
Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB auf, um die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Neubebauung im Bereich der Ergänzungssatzung zu schaffen. 
Der Beschluss zur Aufstellung der Satzung wurde am 23.02.2023 gefasst. 

Der im Sinne des § 34 BauGB bereits bebaute Bereich entlang der Ratzeburger Straße und 
teilweise mit rückwärtigen Grundstücken am Petersberger Weg, im östlichen Teilbereich der 
Satzung, wird nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB klargestellt. Für den Bereich der 
Neubebauung im Bereich der Ergänzungsflächen wird Baurecht nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
3 BauGB geschaffen. Das Verfahren wurde mit den Behörden und TÖB abgestimmt. Eine 
Darstellung der Bauflächen im Flächennutzungsplan erfolgt als gemischte Bauflächen. Somit 
ist die Satzung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und entspricht den Zielvorgaben 
der vorbereitenden Bauleitplanung der Stadt Schönberg. 

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung umfasst die 
Grundstücke an der Ratzeburger Straße Nr. 51 bis Nr. 95 sowie die rückwärtigen 
Grundstücksbereiche der Hausnummern Ratzeburger Straße Nr. 63, Nr. 75 und Nr. 77. 

Die Unterlagen lagen in der Zeit vom 13.04.2023 bis einschließlich 16.05.2023 im Amt 
Schönberger Land, Dassower Straße 4 für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 13 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB aus. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB mit Anschreiben vom 20.04.2023 beteiligt. Die Information der Verbände ist mit 
gleichem Datum erfolgt. 

Auf der Grundlage des Abwägungsbeschlusses vom 07.12.2023 kann der 
Satzungsbeschluss gefasst werden. Darauf aufbauend wurden Abstimmungen mit Behörden 
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und TÖB, die für die Regelung der Erfordernisse gemäß Abwägung von Bedeutung waren, 
geführt. Die Belange der Abwägung können entsprechend beachtet werden. Im 
Zusammenhang mit den Anforderungen an die Ver- und Entsorgung, betreffend der Belange 
des ZVG, wurden Abstimmungen zur Anbindung an die Ver- und Entsorgungsanlagen in der 
Ratzeburger Straße geführt (Schriftverkehr per E-Mail zwischen ZVG und PBM am 26. und 
27.11.2024). Da die Anschlüsse von der Ratzeburger Straße vorzusehen sind, wird auf 
Erschließungsvereinbarungen für Anbindungen an den Petersberger Weg verzichtet. In 
Ergänzung der Abwägung, die am 07.12.2023 beschlossen wurde, wird dies entsprechend 
abgeändert. Erst bei Bedarf für Anbindungen an den Petersberger Weg sind 
Erschließungsverträge zu vereinbaren. Über Grunddienstbarkeiten kann die Anbindung des 
Grundstücks 207/1 über das Flurstück 207/2 erfolgen. Für die Grundstücke 1/1 und 1/2 
liegen Absichtserklärungen vor, im Bedarfsfall Grunddienstbarkeiten einzutragen. Die Stadt 
Schönberg hat sich mit den Belangen auseinandergesetzt und die Anforderungen gemäß 
Abwägung waren von den Betroffenen zu regeln. 

Folgende Regelungen waren notwendig und vertraglich zu sichern: 

- Regelung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hinsichtlich Verfügbarkeit und 
Umfang, 

- Regelung der Abfallentsorgung durch Bereitstellungsplätze für Abfallbehälter an der 
Ratzeburger Straße oder an der Ecke Ratzeburger Straße/Petersberger Weg, 
Vorzugsvariante ist die Bereitstellung auf einer öffentlichen Fläche an der Spitzkehre 
Petersberger Weg/Ratzeburger Straße. Zukünftig ist davon auszugehen, dass eine 
Einbahnstraße (ggf. auch als Anliegerstraße) wieder befahrbar ist und somit die 
Müllentsorgung gesichert wird. 

- Sicherung der Löschwasserversorgung durch Vereinbarung des Hydranten, 
- Regelungen für Grunddienstbarkeiten in Bezug auf die Vorderliegergrundstücke 

Grundstücke an der Ratzeburger Straße zur dauerhaften Sicherung der 
Trinkwasserversorgung, der Schmutzwasserableitung und der Regenwasserableitung, 
für letzteres als Notüberlauf. 

Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers durch Versickerung wurde für die 
Grundstücke nachgewiesen. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden abgestimmt 
und reserviert. Die übrigen Belange für die Abfallbehälter und deren Aufstellung und die 
Löschwasservereinbarung sind beachtet. 

Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung der 
Planunterlagen. 

Um das Aufstellungsverfahren abzuschließen zu können, ist der Satzungsbeschluss durch 
die Stadtvertretung notwendig. Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß 
Hauptsatzung tritt diese Ergänzungssatzung in Kraft. 

Die vorliegende Ergänzungssatzung ist als aus den Darstellungen des wirksamen 
Flächennutzungsplanes entwickelt zu betrachten. 

Beschlussvorschlag 

1. Die Abwägung vom 07.12.2023 der Stadt Schönberg wird dahingehend ergänzt, dass 
Erschließungsverträge bei einer Anbindung mit den Ver- und Entsorgungsmedien an die 
Ratzeburger Straße mit dem ZVG nicht erforderlich sind. Da die Regenwasserableitung 
und Versickerung auf den Grundstücken der Ergänzungssatzung möglich ist und 
Grunddienstbarkeiten zur Überleitung eingetragen werden, ist dies entbehrlich. Erst für 
den Fall, dass Erschließungsver- und Entsorgungsanlagen am Petersberger Weg 
entstehen sollen und müssen, sind Erschließungsvereinbarungen mit den Begünstigten 
zu treffen.  

2. Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg beschließt gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 
3 Baugesetzbuch (BauGB) die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt 
Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg 
Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg, bestehend aus der Planzeichnung 
und dem Satzungstext, als Satzung. 
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3. Die Begründung wird gebilligt. 

4. Der Beschluss durch die Stadtvertretung der Stadt Schönberg über die Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB ist nach § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist auch anzugeben, wo 
die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung mit Begründung während der Öffnungszeiten 
von allen Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass die in Kraft 
getretene Satzung ergänzend in das Internet eingestellt wird. 

5. Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, die ortsübliche Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses vorzunehmen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine, die Kosten trägt der Vorhabenträger 

Anlage/n 
1 1. Ergänzungssatzung Petersberger Weg - Planzeichnung (öffentlich) 

 
2 2. Ergänzungssatzung Petersberger Weg - Text B (öffentlich) 

 
3 3. Ergänzungssatzung Petersberger Weg - Begründung (öffentlich) 

 
4 4. Eingriffsermittlung (öffentlich) 

 
5 5. Schallgutachten-komprimiert & geschw (öffentlich) 

 
6 6. Geotechnischer Bericht (öffentlich) 
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TEXT - INHALTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

SATZUNG 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – 
Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB  
 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) zuletzt durch das Gesetz vom 
04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert, sowie aufgrund des § 5 Abs. 1 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 
verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung 
weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBI. MV S. 467) wurde nach 
Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Schönberg vom …………………. 
folgende Satzung der Stadt Schönberg für Teilflächen des im Zusammenhang bebautes 
Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg – Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB erlassen.  
 
 § 1  

Räumlicher Geltungsbereich 
  
(1) Der Bereich der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB für Teilflächen des 

im Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – 
Petersberger Weg umfasst das Gebiet, das innerhalb der im Lageplan 
gekennzeichneten Abgrenzungslinie liegt. 
 

(2) Der beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2 
Zulässigkeit von Vorhaben 

 
(1) Innerhalb der in § 1 festgesetzten Grenzen des Satzungsgebietes richtet sich die 

planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB. Demnach ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.  

 
§ 3 

Planungsrechtliche Festsetzungen für die Ergänzungssatzung 
 

(1) Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,3 festgesetzt. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

(2) Als Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude dient die mittlere Fahrbahnhöhe des 
angrenzenden Petersberger Weges, gemessen in der Mitte der jeweiligen Gebäudeseite 
in der Senkrechten zur Fahrbahn. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
(3) Die Gebäude sind nur mit einer maximalen Traufhöhe von 4,50 m und einer maximalen 

Firsthöhe von 9,50 m über dem Bezugspunkt zulässig. Als Traufhöhe wird die Höhe der 
äußeren Schnittkante der Außenwand des aufgehenden Mauerwerks mit der 
Dachaußenhaut bezeichnet. Unter Firsthöhe ist die Höhe der oberen 
Dachbegrenzungskante, also der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, zu 
verstehen. Maßgebend ist das eingedeckte Dach (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Die 

Seite 5 von 142



_________________________________________________________________________________ 
Planungstand: Beschlussvorlage Satzung November 2024   2 
 

festgesetzte maximale Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und 
Dacheinschnitten sowie für Nebengiebel und Krüppelwalm. 

 
(4) Vorhaben mit einer Hauptnutzung sind nur innerhalb der umgrenzten überbaubaren 

Grundstücksfläche und nur giebelständig zum Petersberger Weg zulässig. (§ 9 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB)  

 
(5) Darüber hinaus sind Nebengebäude, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 

auch außerhalb der für Hauptgebäude vorgesehenen Flächen zulässig.  
 

(6) Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
wird für das Schutzgut Wasser und zur gesicherten Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers festgesetzt, dass bei einer Neubebauung auf den Grundstücken 
Sickermulden mit einer Tiefe von 20 cm, einer Fläche von mindestens 40 m² und einem 
Volumen von 7,5 m³ herzustellen sind. Die so hergestellten Sickermulden sind mit einer 
Vegetationsschicht zu bedecken und zu bepflanzen. (Quelle: Geotechnischer 
Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) 1. Bericht Geotechnisches 
Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck 01.07.2024). 
 

§ 4 
Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1a BauGB) 
 

(1) Der durch die Realisierung der Ergänzungssatzung für Flächen am Petersberger Weg 
entstandene Eingriff soll in Höhe von 2.588 m² EFÄ des Bedarfs an 
Kompensationsflächenäquivalenten/Eingriffsflächenäquivalenten realisiert werden. Die 
Sicherung des Ausgleichs erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag und anteilig 
entsprechend der jeweiligen Vorteilnahme. Die Zuordnung des Ausgleichsumfangs 
erfolgt proportional zur Eingriffsfläche. 

 
Der Ausgleich erfolgt durch Ökopunkte aus dem Ökokonto LUP-076 „Moorwald 
Langenhagen“. 
 

§ 5 
Nachrichtliche Übernahme und Hinweise 

  
(1) Denkmalpflege  

Baudenkmale 
Innerhalb des Geltungsbereiches der Klarstellungssatzung findet sich das Baudenkmal 
(1349) „Schönberg, Ratzeburger Straße 51, Wohnhaus“ (Flurstück 7/1 der Flur 4 der 
Gemarkung Schönberg). 
Denkmale gemäß § 2 Abs. 2 und 5 sind gemäß § 5 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes 
DSchG M-V in der aktuell geltenden Fassung geschützt. Alle geplanten baulichen 
Maßnahmen an Baudenkmalen selbst als auch in der Umgebung der Baudenkmale sind 
gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes – DSchG M-V 

Flurstück m² der 
Ergänzungsfläche 

m² Zuordnung der 
Eingriffsflächenäquivalente/ 
Kompensationsflächenäquivalente 

Flurstück 207/1 der 
Gemarkung Schönberg Flur 1 

831 810,00  

Flurstück 1/1 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 

896 846,00 

Flurstück 1/2 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 

1024 932,00 
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genehmigungspflichtig. Für baugenehmigungspflichtige Maßnahmen gemäß § 59 der 
Landesbauordnung LBauO M-V (Beseitigung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung) 
bedarf es der Einvernehmensherstellung mit der Landesfachbehörde gemäß § 7 Abs. 6 
DSchG M-V. Für verfahrensfreie Maßnahmen gemäß § 61 LBauO M-V ist die Anhörung 
der Landesfachbehörde erforderlich. Entsprechende Anträge sind rechtzeitig und 
schriftlich beim Landkreis Nordwestmecklenburg zu stellen. 
 
Bodendenkmale 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine 
Bodendenkmale betroffen. Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische 
Funde und Fundstellen entdeckt werden. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, 
Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, 
dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse 
besteht, hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, 
den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des 
Gegenstandes erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren 
Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die 
Denkmalfachbehörde weiter. 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach 1 Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen 
des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung 
des Denkmals dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V). 

 
(2) Bodenschutz/ Altlasten 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich dem Landrat des 
Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 
Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die 
von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu 
machen.  
 
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, 
gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom 
Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.  
 
Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. 
Gerüche des Bodens auftreten, ist die zuständige untere Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. Der Grundstücksbesitzer ist als 
Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie unterliegen damit gleichzeitig 
der Anzeigepflicht. 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den Baustellen 
und fertiggestellten Objekten eine (sach- und umweltgerechte Abfallentsorgung nach 
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den gesetzlichen Bestimmungen) gemeinwohlverträgliche und geordnete 
Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 

 
(3) Leitungsbestand 

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen der Medienträger. Diese dürfen ohne 
Zustimmung des Eigentümers nicht überbaut oder umverlegt werden. Es sind die 
üblichen Schutz- und Sicherheitsabstände einzuhalten. Konkrete Angaben machen die 
Versorgungsträger auf Anfrage. Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind bei 
der Ausführungsplanung und Bauausführung die Vorschriften der Versorgungsträger 
zum Schutz der Leitungen und Kabel zu beachten. 

 
(4) Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-mv.de ist unter 
„Munitionsbergungsdienst“ das Antragsformular sowie ein Merkblatt über die 
notwendigen Angaben zu finden. 
Gemäß § 52 LBauO M-V ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 
hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitenden Personen so weit wie 
möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
 

(5) Gewässerschutz und Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
 Zum Nachweis der gesicherten Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers auf den 

Grundstücken der Ergänzungssatzung wurde ein Baugrundgutachten erstellt (Quelle: 
Geotechnischer Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) 1. Bericht Geotechnisches 
Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck 01.07.2024). Die Sickermulden sind 
im erforderlichen Umfang, siehe Festsetzung, herzustellen. Der in Einzelfällen reduzierte 
Versickerungsraum, kann dadurch kompensiert werden, dass für die Sickermulden eine 
entsprechende Begrünung erfolgt. Für die Grundstücke, die mit Eigenheim bebaut 
werden, die auch privat genutzt werden, ist davon auszugehen, dass die Einträge 
stofflich unbedenklich sind. Die Qualität der Sickerungsmulde soll durch 
Vegetationsschichten erhöht werden, um somit auch die Reinigungswirkung zu erhöhen. 
Auf Festsetzungen zu Dacheindeckungen wird verzichtet. Es ist davon auszugehen, 
dass allenfalls beschichtete Dachflächen neben den sonst typischen Ziegeldeckungen 
entstehen. Die untere Wasserbehörde hat die Vorgehensweise im Rahmen ihrer 
Stellungnahme vom 12. September 2024 bestätigt. 

 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene Drainageleitungen 
und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen.  
 
Im Hinblick auf den vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen (u.a. Heizöl) gemäß § 20 Abs. 1 Landeswassergesetz M-V 
(LWaG M-V) sowie die Errichtung von Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Nordwestmecklenburg anzuzeigen. 
 

Seite 8 von 142



_________________________________________________________________________________ 
Planungstand: Beschlussvorlage Satzung November 2024   5 
 

Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des 
§ 62 WHG und § 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und 
Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, 
sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. § 118 
Landeswassergesetz (LWaG) sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige 
Grundwasserabsenkungen zu. 

 
(6) Artenschutzrechtliche Belange 
 Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 

Brutvögel 
Zum Schutz der einheimischen Brutvögel ist die Beseitigung von Gehölzen und die 
Arbeiten der Baufeldfreimachung/ Beräumung nur außerhalb der Brutzeit im Zeitraum 
vom 01. Oktober bis zum letzten Tag im Februar zulässig. Ausnahmen außerhalb dieser 
Zeit sind nur zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher 
erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eingehalten werden. Der Nachweis, dass keine geschützten Tierarten 
vorkommen bzw. erheblich beeinträchtigt werden, ist dann durch den Verursacher der 
zuständigen Behörde rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen.  

 
Reptilien und Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell 
hereingefallene Tiere (Reptilien, Amphibien, usw.) aus den Gräben zu entfernen sind. 

 
Vorsorgemaßnahmen 

 
Gehölzschnitt 
Der Schnitt von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum letzten Tag im Februar 
durchgeführt werden. In einem anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen zulässig. Ausnahmen sind zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis 
durch den Verursacher erbracht wird, dass keine besonders geschützten Tierarten 
entgegen § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz betroffen werden (z.B. Brutvögel, 
Fledermäuse) und die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. 

 
Gehölzschutzmaßnahme 
Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten ist, dass 
die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 

 
(7) Baumschutz 
 Gesonderte Regelungen für den Baumschutz werden nicht getroffen. Die Anforderungen 

an den Baumschutz sind im Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren nach § 34 
BauGB entsprechend zu prüfen und zu regeln. Die Anforderungen des § 18 LNatSchAG 
M-V gelten. 

 
(8) Müllentsorgung 
 Für die Müllentsorgung ist am Abfuhrtag ein Bereitstellungsplatz an der Ecke 

Ratzeburger Straße/ Petersberger Weg vorzuhalten. 
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(9) Grunddienstbarkeiten 
 Die Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung geplanter Grundstücke in der 

Ergänzungssatzung kann nach Mitteilung des ZVG vom 19.11.2024 derzeit nur über die 
Ratzeburger Straße gewährleistet werden. Die Erschließung für das Flurstück 207/1 ist 
nur über eine entsprechende Dienstbarkeit auf dem Flurstück 207/2 gesichert. Diese ist 
für das Flurstück 207/1 über das Flurstück 207/2 als dienendes Grundstück gesichert 
und notariell eingetragen. Für die Flurstücke 1/2 und 1/1 ist bei der Absicht einer 
rückwärtigen Bebauung mit einer verkehrlichen Anbindung über den Petersberger Weg 
eine Grunddienstbarkeit solange erforderlich, wie die Anlagen zur 
Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung nicht im Petersberger Weg 
liegen. Seitens der Grundstückseigentümer für die Flurstücke 1/1 und 1/2 liegen 
Erklärungen über die Eintragung von Dienstbarkeiten (Leitungsrechten) in Richtung 
Ratzeburger Straße vor. Im Falle einer Grundstücksteilung sollen Dienstbarkeiten 
zugunsten der Ver- und Entsorgung eingetragen werden.  

 
(10) Löschwasserbereitstellung 
 Der ZVG hat mitgeteilt, dass derzeit ein nicht vertraglich zur Löschwasserversorgung 

gesicherter Hydrant C9028-1004 mit einer Leistung von mehr als 96 m³/h sowie ein 
vertraglich gesicherter Hydrant C9028-1036 mit einer Leistung von 96 m³/h zur 
Verfügung steht. Die Stadt Schönberg sichert die ausreichende Bedarfsdeckung zur 
Löschwasserbereitstellung ab. Für die Bereitstellung von Löschwasser wird der Hydrant 
C9028-1036 genutzt. 

 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Satzung tritt mit Bekanntmachung in Kraft.  

Seite 10 von 142



Seite 11 von 142



Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 und 3 BauGB  

Planungsstand: Beschlussvorlage Satzung November 2024  
 

B E G R Ü N D U N G  
 
 
zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger 
Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB 
 
 
INHALTSVERZEICHNIS        SEITE 

Teil 1  Städtebaulicher Teil 3

1. Planungsanlass und Erforderlichkeit 3

2. Allgemeines 3

2.1 Räumliche Abgrenzung 3
2.2 Plangrundlage 3
2.3 Bestandteile der Satzung 3
2.4 Wahl des Planverfahren 4
2.5 Verfahrensdurchführung 5

3. Einordnung in übergeordnete Planungen 7

4. Beschreibung des Plangebietes 8

5. Inhalte der Satzung 9

5.1 Klarstellungssatzung 9
5.2 Ergänzungssatzung 9

6. Verkehrliche Anbindung und Ver- und Entsorgung 10

7. Flächenbilanz 16

8. Immissionsschutz 16

9. Umweltbelange 16

9.1 Boden- und Klimaschutz 16
9.2 Artenschutz 17
9.3 Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 17

10. Auswirkungen der Planung 18

11. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 19

12. Wesentliche Rechtsgrundlagen 23

Seite 12 von 142



Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 und 3 BauGB  

Planungsstand: Beschlussvorlage Satzung November 2024  
 

TEIL 2 Ausfertigung 25

1. Beschluss über die Begründung 25

2. Arbeitsvermerke 25

TEIL 3 Anlage 26

Anlage 1: Eingriffsermittlung zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt 
Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB, Stand Februar 2023 26

 

Seite 13 von 142



Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 und 3 BauGB  

Planungsstand: Beschlussvorlage Satzung November 2024 3 
 

 

Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Planungsanlass und Erforderlichkeit 

An die Stadt Schönberg ist der Antrag zur Neubebauung von bisher unbebauten 
Grundstücken am Petersberger Weg herangetragen worden. Die Stadt 
Schönberg hat sich aufgrund der Anfrage damit beschäftigt und schafft 
planungsrechtliche Voraussetzungen für die Regelungen einer Neubebauung am 
Petersberger Weg. Mit der Aufstellung einer Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung sollen die bebauten Bereiche an der Ratzeburger Straße 
und am Petersberger Weg klargestellt und somit die Innenbereichsqualität der 
Grundstücke definiert werden sowie um eine Ergänzungsfläche, die bisher keine 
Innenbereichsqualität aufweist, ergänzt bzw. arrondiert werden. Es handelt sich 
bei der Ergänzungsfläche um eine Fläche von einem größeren Gewicht, die 
durch die angrenzende und umgebende Bebauung geprägt wird, jedoch 
aufgrund ihrer Größe nicht in den Innenbereich durch Klarstellung zugehörig 
einbezogen werden kann. Über eine Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB lassen sich einzelne Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil mit einbeziehen. Die einbezogenen Flächen müssen durch 
eine bauliche Nutzung der angrenzenden Bereiche entsprechend geprägt sein. 
Das ist hier der Fall. Es wird das Ziel verfolgt, für diese Fläche eine bauliche 
Entwicklung zu ermöglichen. Für die Regelung zum Maß der baulichen Nutzung 
werden einzelne Festsetzungen erforderlich.  

2. Allgemeines 

2.1 Räumliche Abgrenzung 

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
befindet sich zwischen der Ratzeburger Straße und dem Petersberger Weg und 
umfasst die Grundstücke an der Ratzeburger Straße Nr. 51 bis Nr. 95 sowie die 
rückwärtigen Grundstücksbereiche der Hausnummern Ratzeburger Straße Nr. 
63, Nr. 75 und Nr. 77. Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung umfasst ca. 1,7 ha. Davon beträgt die Größe der 
Ergänzungsfläche 0,4 ha. 

2.2 Plangrundlage 

Als Plangrundlage für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung dient ein 
Flurkartenauszug auf der Grundlage des Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystems (ALKIS) vom März 2021. Die Daten wurden durch den 
Zweckverband Grevesmühlen in Abstimmung mit dem Amt Schönberger-Land 
für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Vorhandene Gebäude wurden aus 
dem Luftbild in ihrer vermutlichen Lage und Größe ergänzt. Diese sind als solche 
in der Planzeichnung gesondert gekennzeichnet. 

2.3 Bestandteile der Satzung 

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg besteht aus: 
- Planzeichnung im Maßstab 1:1.000  
- Inhaltliche Festsetzungen und 
- Verfahrensvermerke. 
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Der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung wird diese Begründung beigefügt. 

2.4 Wahl des Planverfahren 

In Bezug auf die Wahl des Regelungsinstruments hatte die Stadt Schönberg im 
Vorfeld Abstimmungen mit der zuständigen Behörde geführt. Für die Stadt 
Schönberg ist der von dem Regelungsbedarf betroffene Bereich innerhalb des 
Flächennutzungsplanes als Baufläche dargestellt. 
In der nahen Umgebung ist eine gewerbliche Nutzung vorhanden. Mittels 
schalltechnischer Untersuchung wurde die Verträglichkeit einer Neubebauung im 
Bereich der Ergänzungssatzung dargestellt. 
Im Rahmen der Vorbereitung fand die Abstimmung zum zu verwendenden 
Planungsinstrument statt. Letztlich mündete die Zielsetzung dahingehend, die 
bereits bebauten Flächen an der Ratzeburger Straße und am Petersberger Weg, 
hier überwiegend rückwärtige Grundstücksteile von Grundstücken an der 
Ratzeburger Straße, über eine Klarstellungssatzung festzustellen. Anlass für die 
Neubebauung ist die Errichtung eines Wohngebäudes auf dem Grundstück 
207/1. Deshalb wird die Klarstellungssatzung um den Bereich der 
Ergänzungssatzung ergänzt. Der Geltungsbereich wurde auch nach Abstimmung 
mit den außerhalb des Satzungsbereiches befindlichen Grundstückseigentümern 
festgelegt. Da keine weiteren Interessenlagen bestehen, wird der 
Satzungsgeltungsbereich entsprechend begrenzt. Die Stadt Schönberg stellt die 
Satzung für den tatsächlich angesprochenen Bedarf auf. Das 
Planungserfordernis bzw. satzungsrechtliche Regelungsverfahren besteht nur 
für die betroffenen Ergänzungsflächen. 
Die Voraussetzungen für den Erlass einer Ergänzungssatzung sind gegeben. Es 
handelt sich um einzelne Außenbereichsflächen, die in die im Zusammenhang 
bebaute Ortslage (durch Klarstellung festgelegt) einbezogen werden. Die 
einbezogenen Flächen sind durch die bauliche Nutzung des angrenzenden 
Bereiches geprägt. Für das Maß der baulichen Nutzung werden zusätzlich 
Festsetzungen getroffen. Die Ergänzungssatzung wird entsprechend mit der 
Klarstellungssatzung verbunden.  
Die Stadt Schönberg hat ihr Planvorhaben und städtebauliches Konzept 
entwickelt, um eine Nachverdichtung vorzusehen. Es handelt sich um 
Grundstücke die zwischen dem Petersberger Weg und der Ratzeburger Straße 
liegen. Somit wird die Inanspruchnahme von weiteren landwirtschaftlichen 
Flächen minimiert. Es sind darüber hinaus Möglichkeiten des 
generationsverbundenen Wohnens unter dem Gesichtspunkt der Sozialvorsorge 
möglich. Dieses wird den Anforderungen zur Freihaltung der Fläche 
vorangestellt. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können 
ausgeschlossen werden und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
entsprechend geregelt. Für den Bodenschutz wirkt sich vorteilig aus, dass das 
anfallende Oberflächenwasser auf den Grundstücken verbleibt. Aus 
Klimagesichtspunkten wird der Innenverdichtung vor der weiteren 
Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen Vorrang eingeräumt. Sämtliche 
Möglichkeiten für die Verwendung von regenerativen Energien sind zu nutzen. 
Geschützte Biotope werden nicht beeinträchtigt. Aufgrund der Verwendung des 
Innenbereichsstandortes wird die Ergänzungssatzung aufgestellt. 
 
Die Ergänzungsflächen sind durch die vorhandene umgebende Bebauung 
hinreichend geprägt, sodass unter Beachtung des Einfügungsgebotes nach § 34 
BauGB davon auszugehen ist, dass die zulässigen Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
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Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach dem Landes UVP-Gesetz M-V 
unterliegen.  
 
Es befinden sich keine europäischen Schutzgebiete (Natura 2000-Gebiete) im 
Plangebiet und in direkter Angrenzung an das Plangebiet. Das GgB „Stepenitz-, 
Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ (DE 2132-303) befindet sich ca. 300m 
südwestlich der Ergänzungsfläche. Aufgrund der Lage der Ergänzungsfläche zu 
den Schutzgebieten bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Schutzgebiete. 
 
Die Ergänzungsfläche befindet sich außerhalb der Einflussbereiche von 
Störfallanlagen. Durch die Planänderung ergeben sich keine Anhaltspunkte für 
die Beachtung von Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG. 
Die Voraussetzungen für die Aufstellung der Ergänzungssatzung sind somit 
gegeben. 

2.5 Verfahrensdurchführung 

Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat in ihrer Sitzung am 23.02.2023 den 
Beschluss über die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung von 
Teilflächen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich 
Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 
BauGB gefasst. 
Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
umfasst die Grundstücke an der Ratzeburger Straße Nr. 51 bis Nr. 95 sowie die 
rückwärtigen Grundstücksbereiche der Hausnummern Ratzeburger Straße Nr. 
63, Nr. 75 und Nr. 77. 
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung sind dem nachfolgenden Übersichtsplan zu entnehmen. 
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Abb. 1: Räumlicher Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung (ohne Maßstab) 
Quelle: Auszug aus ALKIS-2021-03, Zweckverband Grevesmühlen 
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt. 
Der von der Stadtvertretung der Stadt Schönberg in der Sitzung am 23.02.2023 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung von Teilflächen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg und der Entwurf der 
Begründung lagen gemäß § 34 Abs. 6 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.04.2023 bis einschließlich 16.05.2023 im Amt 
Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV, 1. OG, an der 
Aushangtafel, 23923 Schönberg während folgender Öffnungszeiten: 

- Montag - Donnerstag  von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
- Dienstag und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

sowie nach vorheriger Vereinbarung zu anderen Zeiten zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Während dieser Auslegungsfrist konnten die Planunterlagen 
eingesehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich abgeben werden. Darüber 
hinaus bestand die Möglichkeit, Stellungnahmen während der angegebenen 
Zeiten bei oben genannter Stelle zur Niederschrift vorzubringen. Es wurde darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Schönberg deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung nicht von Bedeutung ist. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit 
sind. Zusätzlich wurden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB der Inhalt dieser 
Bekanntmachung und die § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
in das Internet unter der Adresse www.schoenberger-
land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen und in das zentrale Internetportal des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau- und Planungsportal M-V) zur 
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Einsichtnahme für den Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung eingestellt und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Nach Auswertung der Stellungnahmen durch die Stadt Schönberg wurde der 
Abwägungsbeschluss am 07.12.2023 gefasst. 
Auf der Grundlage des Abwägungsbeschlusses wurden die erforderlichen 
Abstimmungen durchgeführt. 
Die Stadt Schönberg kann davon ausgehen, dass die Grundzüge der 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung beachtet sind. Dies wurde auch im 
Rahmen der Stellungnahme des Fachdienstes Bauordnung und Planung, 
Bauleitplanung des Landkreises vom 22.05.2023 mitgeteilt. Die Stadt Schönberg 
hat sich mit der Umgebungssituation beschäftigt und insbesondere auch die 
Belange des ausreichenden Schallschutzes durch gutachterliche Prüfung der 
gewerblichen Nutzung auf der gegenüberliegenden Seite dargestellt. Im Rahmen 
der Bewertung ist die Stadt Schönberg zu dem Ergebnis gekommen, die 
Festsetzungen innerhalb der Satzung zu belassen und nicht weiter zu 
reduzieren. 
Die Anforderungen von Behörden und TÖB werden gemäß 
Abwägungsbeschluss entsprechend beachtet und berücksichtigt. 
Eine Vielzahl der Behörden und TÖB hatte unter Berücksichtigung der gereichten 
Unterlagen keine Hinweise im Rahmen der Satzung vorgetragen. 
 
Zusätzlich sind die Stellungnahmen innerhalb des Planverfahrens die von 
Behörden und TÖB vorgetragen wurden und keine Anregungen und Bedenken 
enthielten bewertet worden. Es handelt sich hier  

- um die Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-
Maurine, 

- um die Stellungnahme der Hanse Gas, 
- um die Stellungnahme von 50 Hertz, 
- um die Stellungnahme der WEMAG, 
- um die Stellungnahme des Landesamtes für innere Verwaltung, das 

mitgeteilt hat, dass keine Festpunkte vorhanden sind, 
- um die Stellungnahme der GDMcom, 
- um die Stellungnahme der Landesforst, die das Einvernehmen erteilt hat 

und der Planungsabsicht zugestimmt hat, 
- um die Stellungnahme des Landesamtes für zentrale Aufgaben und 

Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, 
- um die Stellungnahme der Bundeswehr, die mitgeteilt hat, dass bei 

Aufrechterhaltung der Ziele keine Anforderungen zu beachten sind, 
- um die Stellungnahme der Landgesellschaft und 
- um die Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes. 

 
Aus diesen Stellungnahmen ergeben sich keine Anforderungen, so dass 
aufgrund der Abwägung der Satzungsbeschluss durch die Stadtvertretung der 
Stadt Schönberg gefasst werden kann. 

3. Einordnung in übergeordnete Planungen 

Die Städte und Gemeinden haben ihre Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Im 
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 27.05.2016 
(LEP M-V) werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung dargestellt. 
Für die Stadt Schönberg gelten folgende Ziele und Grundsätze der 
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Raumordnung und Landesplanung: Die Stadt Schönberg ist als Zentraler Ort 
definiert und wird dem Mittelzentrum Grevesmühlen zugeordnet. 
 
Die übergeordneten Ziele und Grundsätze werden durch das Regionale 
Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 30. August 
2011 ausgeformt. Folgende Ziele und Grundsätze sind für die Planung von 
Bedeutung. 
Die Stadt Schönberg wird dem mecklenburgischen Teil des Stadt-Umland-
Raumes Lübeck zugeordnet - RREP 3.1.2 (7) (Z) und ist als Grundzentrum 
definiert - RREP 3.2.2 (1). Die im Stadt-Umland-Raum Lübeck liegenden 
Grundzentren sollen in besonderem Maße Entwicklungsimpulse für 
Wohnfunktionen und für Gewerbe aufnehmen - RREP 3.2.2. (3). 
 
Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich zwischen Ratzeburger Straße 
und Petersberger Weg gemischte Bauflächen dar. Die Stadt Schönberg geht 
davon aus, dass Übereinstimmung mit den übergeordneten Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung hergestellt werden kann. 

4. Beschreibung des Plangebietes 

Für die planungsrechtliche Ausgangssituation ist von Grundstücken im Bereich 
der Ortslage im unbeplanten Bereich sowie von Grundstücken des 
Außenbereichs, für die die Ergänzungssatzung aufgestellt wird, auszugehen. Der 
Bereich der Klarstellungssatzung umfasst Grundstücke an der Ratzeburger 
Straße sowie teilweise hintere Grundstücksteile, die bis an den Petersberger 
Weg herangehen. Die Ergänzungssatzung umfasst ausschließlich Grundstücke 
am Petersberger Weg. Die bauliche Vorprägung ist durch die Bebauung an der 
Ratzeburger Straße gegeben. Die von der Ergänzungssatzung betroffenen 
Grundstücke sind teilweise rückwärtige Grundstücksteile der Grundstücke an der 
Ratzeburger Straße, hier der Hausnummern Ratzeburger Straße 63, 75 und 77. 
Die in die Ergänzungssatzung einbezogenen Flächen werden gärtnerisch 
genutzt. Die verkehrliche Anbindung der Grundstücke erfolgt über den 
Petersberger Weg. Die Fläche liegt unmittelbar an einer öffentlichen Straße, 
sodass die Voraussetzungen für die verkehrliche Anbindung bereits gegeben 
sind. Die Ver- und Entsorgung der Grundstücke am Petersberger Weg ist über 
Verbindungsleitungen zur Ver- und Entsorgung von der Ratzeburger Straße 
vorgesehen. 
 
Es handelt sich im Wesentlichen um eine Verdichtung im bereits anthropogen 
vorgeprägten Bereich. Innerhalb der Ergänzungsfläche befinden sich keine 
gemäß § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützten Biotope. In der Umgebung 
der Ergänzungsfläche befindet sich in nördlicher Angrenzung an den 
Petersberger Weg eine nach § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützte 
Feldhecke, die durch das Vorhaben nicht betroffen ist.  Aufgrund von 
vorhandenen Störquellen und der bestechenden Vorbelastung ergeben sich 
keine zusätzlichen Beeinträchtigungen. 
 
Die im Bestand vorhandenen Gehölze innerhalb der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung unterliegen den gesetzlichen Anforderungen des 
Naturschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V). 
Die Stadt Schönberg verfügt nicht über eine Baumschutzsatzung. 
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Die verkehrliche Erschließung ist über das vorhandene innerörtliche Straßen- 
und Wegesystem sichergestellt. 
 
Die Ver- und Entsorgung ist aufgrund der vorhandenen Bebauung an der 
Ratzeburger Straße bereits hergestellt; auch für die Neubebauung im Rahmen 
der Ergänzungssatzung sind Anschlüsse an die Ratzeburger Straße vorgesehen.  
Die entsprechenden eigentumsrechtlichen Regelungen erfolgen jeweils durch die 
Vorderlieger an der Ratzeburger Straße. Erweiterungen der 
Versorgungssysteme sind im weiteren Planverfahren abzustimmen. 
Vorzugsweise ist die Anbindung an das vorhandene Netz der Ver- und 
Entsorgung über Dienstbarkeiten an die Ratzeburger Straße vorzusehen. Da sich 
Baulücken sowie die Ergänzungsfläche innerhalb der bebauten Ortslage 
befinden, ist davon auszugehen, dass die Löschwasserversorgung, so wie 
bereits derzeit bei der vorhandenen Bebauung, abgesichert werden kann.   

5. Inhalte der Satzung 

5.1 Klarstellungssatzung 
(§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB) 
 
Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil wird aufgrund des vorhandenen 
baulichen Bestandes definiert, der bei der Festlegung des Geltungsbereiches 
berücksichtigt wurde. Innerhalb der festgelegten Grenzen der 
Klarstellungssatzung richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 
BauGB. Demnach sind Vorhaben zulässig, sofern sie sich hinsichtlich der Art und 
des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die 
Erschließung gesichert ist. Die abschließende Entscheidung trifft hierzu die 
zuständige untere Baugenehmigungsbehörde. 
 
Bauakzessorische Flächen 
Innerhalb der Klarstellungssatzung werden bauakzessorische Flächen des 
Innenbereichs festgesetzt. Es handelt sich um rückwärtige Grundstücksteile der 
Grundstücke an der Ratzeburger Straße. Ein Baurecht innerhalb dieser 
Teilflächen ergibt sich nur aus dem dienenden Nutzungszusammenhang zur der 
weiteren Grundstückbebauung im jeweils vorderen, straßennahen 
Grundstücksbereich. Eine Ausdehnung dieser Fläche über die durch 
Nebennutzungen geprägten Flächen und als solche genutzten Flächen erfolgt 
nicht. Die abschließende Entscheidung für die Zulassung baulicher Anlagen 
innerhalb dieser Flächen trifft die untere Baugenehmigungsbehörde im 
nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren.  
Eine Kennzeichnung der möglichen bauakzessorischen Flächen erfolgt als 
Darstellung ohne Normcharakter, ohne diese Kennzeichnung erschließt sich die 
vorgenommene Abgrenzung der Klarstellungssatzung nicht. 

5.2 Ergänzungssatzung 
(§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB) 
 
Mit der Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB werden 
einzelne Außenbereichsflächen durch Satzung in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil mit einbezogen. Die Flächen stehen im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den angrenzenden Bebauungen, sind jedoch aufgrund ihres 
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unbebauten Zustandes als Außenbereichsfläche zu bewerten. Mittels einer 
Ergänzungssatzung können diese Flächen die Qualität von 
Innenbereichsgrundstücken erreichen.  
 
Es werden Festsetzungen zur Grundflächenzahl getroffen. Durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) wird der Anteil der Grundstücksfläche bestimmt, der von 
baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Mit dieser Festsetzung wird die 
ortstypische Umgebungsbebauung berücksichtigt und der Bodenschutzklausel 
Rechnung getragen, wonach der Umgang mit Grund und Boden sparsam 
erfolgen soll. Die Höhenvorgaben werden unter Berücksichtigung des 
vorhandenen Bestandes für die Traufhöhe und für die Firsthöhe getroffen. 
Mit der Festsetzung von Baugrenzen wird die überbaubare Grundstücksfläche 
definiert, die durch Hauptanlagen überbaut werden kann. Innerhalb der 
festgesetzten durch Baugrenzen bestimmten Flächen können die 
Hauptbaukörper angeordnet werden.  
 
Während ursprünglich in Überlegungen im Vorgartenbereich Garagen, 
überdachte Stellplätze und Carports sowie Nebenanlagen ausgeschlossen 
werden sollten, wurde unter Berücksichtigung der städtebaulichen Umgebung 
und der bereits bebauten hinteren Grundstücksteile der Ratzeburger Straße 51 
bis 61 auf eine solche Festsetzung verzichtet. Die Errichtung von Garagen, 
überdachten Stellplätzen und Carports sowie Nebenanlagen soll in diesem 
Bereich nicht ausgeschlossen werden. 
 
Auf Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen wird verzichtet. Der Bereich 
verlangt nicht nach einer umfassenden Festsetzungsdichte für die Gestaltung der 
Gebäude und Freiflächen. Vorgaben für die Gestaltung der Außenwände und 
Dächer sind nicht erforderlich.  
 
Da innerhalb der Ergänzungssatzung eine Bebauung in zweiter Reihe nicht 
prägend ist, wird zwischen Grundstücken der Ratzeburger Straße und der 
Ergänzungssatzung eine Grünfläche als Hausgarten festgesetzt. 
 
Innerhalb der Satzung sind für die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers Vorgaben für Versickerungsmulden getroffen worden. Die 
Versickerungsmulden sind mit einer Größe von mindestens 40 m², einer Tiefe 
von 20 cm und einem Volumen von 7,5 m zu sichern. Zur nachhaltigen Nutzung 
sind diese zu bepflanzen und mit einer Vegetationsschicht zu bedecken. Auf eine 
flächenhafte Vorgabe innerhalb der Planzeichnung wird verzichtet, um hier 
Variabilität für die Ausgestaltung und für die bessere Anordnung zu 
gewährleisten. Die Überprüfung der Nachweise erfolgt im Baugenehmigungs- 
bzw. Bauantragsverfahren auf der Grundlage des Antrages der Bauherren durch 
die Behörde. 

6. Verkehrliche Anbindung und Ver- und Entsorgung 

Verkehrliche Anbindung 
Die verkehrliche Anbindung ist über die vorhandenen innerörtlichen Straßen 
sichergestellt. Die Grundstücke im Geltungsbereich der Satzung können von der 
Ratzeburger Straße und vom Petersberger Weg verkehrlich erreicht werden. Der 
Petersberger Weg ist derzeit keine Durchfahrtsstraße. 
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Trinkwasserversorgung/ Schmutzwasserentsorgung/ 
Oberflächenwasserableitung 
Für die Anforderungen der Ver- und Entsorgung der bebauten Grundstücke an 
der Ratzeburger Straße ergibt sich die Regelung nach dem bisherigen Bestand. 
Für die Regelung der Bebauung an den Grundstücken am Petersberger Weg 
wird vorzugsweise die Anbindung über die Ratzeburger Straße über die 
Sicherung von Dienstbarkeiten vorgesehen. Sofern Regelungen über den 
Petersberger Weg erforderlich sind, sind hier Vereinbarungen mit dem 
Zweckverband und Erschließungsverträge erforderlich. Dies ist nach 
gegenwärtigem Stand der Erkenntnisse nicht mehr vorgesehen. Die 
ursprüngliche Zielsetzung wurde verworfen. Die Grunddienstbarkeit für das 
geteilte Grundstück im Bereich der Flurstücke 207/1 und 207/2 mit dem 
Grundstück 207/2 als dienendes Grundstück an der Ratzeburger Straße liegt vor. 
Für die Grundstücke 1/1 und 1/2 ist dies derzeit nicht erforderlich, weil die 
Grundstücke nicht geteilt sind. Im Zuge einer Teilung wird auf die 
entsprechenden Regelungen verwiesen. Dies ist Gegenstand auch in den 
Hinweisen im Teil B-Text. 
 
Aufgrund der vorhandenen Bebauung an der Ratzeburger Straße ist hier die 
Wasserver- und Abwasserentsorgung vorhanden. 
 
Die Trinkwasserversorgung kann gemäß Stellungnahme des ZVG über die 
Ratzeburger Straße gesichert werden. Ebenso kann die 
Schmutzwasserentsorgung über die Ratzeburger Straße gesichert werden. 
Hausanschlüsse für die vorhandene Bebauung sind vorhanden und in Nutzung. 
Für die gepante zusätzliche Bebauung können die Anschlüsse auf Antrag und 
gegen Kostenübernahme der Grundstückseigentümer über die Anbindung an die 
Ratzeburger Straße hergestellt werden. Bei Herstellung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen im Bereich des Petersberger Weges wären entsprechende 
Erschließungsvereinbarungen Voraussetzung. Eine Herstellung von Leitungen 
am Petersberger Weg für die Ver- und Entsorgung ist durch den Zweckverband 
derzeit nicht vorgesehen. Für die Sicherung der Ver- und Entsorgung der 
Grundstücke am Petersberger Weg über die dienenden Grundstücke an der 
Ratzeburger Straße sind Dienstbarkeiten einzutragen. Dienstbarkeiten liegen für 
das Grundstück 207/1 und dem dienenden Grundstück 207/2 vor. Für die 
Grundstücke/ Flurstücke 1/1 und 1/2, für die Ratzeburger Straße Hausnummer 
63 und 75 wird darauf orientiert, dass im Zuge einer Teilung entsprechende 
Dienstbarkeiten einzutragen sind. Für das Grundstück 207/1/ 207/2 liegt die 
Grunddienstbarkeit bereits vor. Für die noch nicht geteilten Grundstücke wurde 
durch die Eigentümer erklärt, dass im Falle einer Grundstücksteilung zur 
Sicherung der Ver- und Entsorgung von der Ratzeburger Straße 
Grunddienstbarkeiten gesichert werden.  Gegebenenfalls erfolgt auch eine 
rückwärtige Bebauung ohne Teilung. Dann wäre der entsprechende 
Leitungsverlauf über die vorderliegenden Grundstücksteile an der Ratzeburger 
Straße bis zur überbauten Fläche vorzusehen. Sofern Leitungen im Petersberger 
Weg liegen, erübrigt sich die Eintragung von Dienstbarkeiten. 
Für die Grundstücke an der Ratzeburger Straße, die lediglich klargestellt werden, 
erfolgen keine Regelungen zur Ver- und Entsorgung für anfallendes 
Regenwasser. Für die Grundstücke im Bereich der Ergänzungssatzung wurde 
ein entsprechendes Baugrundgutachten erstellt. Im Ergebnis des 
Baugrundgutachtens werden entsprechende Vorgaben getroffen. 
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Zum Nachweis der gesicherten Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
auf den Grundstücken der Ergänzungssatzung wurde ein Baugrundgutachten 
erstellt (Quelle: Geotechnischer Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) 1. 
Bericht Geotechnisches Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck 
01.07.2024). Die Sickermulden sind im erforderlichen Umfang, siehe 
Festsetzung, herzustellen. Der in Einzelfällen reduzierte Versickerungsraum, 
kann dadurch kompensiert werden, dass für die Sickermulden eine 
entsprechende Begrünung erfolgt. Für die Grundstücke, die mit Eigenheim 
bebaut werden, die auch privat genutzt werden, ist davon auszugehen, dass die 
Einträge stofflich unbedenklich sind. Die Qualität der Sickerungsmulde soll durch 
Vegetationsschichten erhöht werden, um somit auch die Reinigungswirkung zu 
erhöhen. 
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers auf den Grundstücken am 
Petersberger Weg ist über ortsnahe Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers vorzusehen. Die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers wurde durch Stellungnahme der unteren Wasserbehörde 
vom 12.09.20224 über diese Vorgehensweise geregelt. Die Lage der 
Versickerungsflächen wird nicht gesondert festgelegt, um Variabilität für die 
Ausnutzung der Grundstücke aufrecht zu erhalten. Die konkreten Vorgaben 
ergeben sich aus dem geotechnischen Untersuchungsbericht 
(Baugrundgutachten, 1. Bericht). Für die neu zu bebauenden Grundstücke wurde 
somit der Nachweis zur schadlosen Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers erbracht. Die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers auf den Grundstücken erfolgt durch Versickerung auf dem 
jeweiligen Baugrundstück. Die Grundstücke sind ausreichend groß bemessen. 
 
Die privaten Anlagen zur Trinkwasserversorgung und zur Ableitung des 
anfallenden Schmutzwassers sind durch den jeweiligen Bauherrn herzustellen. 
Zusätzliche öffentliche Anlagen im Petersberger Weg sind derzeit nicht 
vorgesehen. Sollte der Bedarf privater Bauherrn bestehen, wären hier 
entsprechende Vereinbarungen mit dem Zweckverband zu treffen und die Kosten 
zu übernehmen. Nach derzeitigem Stand der Planungsabsichten und zukünftigen 
Entwicklungsabsichten wird eine Ver- und Entsorgung durch den Zweckverband 
über Grundstücks- und Hausanschlüsse an der Ratzeburger Straße vorgesehen. 
 
Zum Nachweis der Versickerung wurde ein geotechnischer 
Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten, 1. Bericht) mit Datum vom 
01.07.2024 durch das geotechnische Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Timm-
Uwe Reeck erstellt. Darin ist die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
nachgewiesen. Die Anforderungen an die Bemessung der Versickerungsanlage 
und deren Bemessung sind entsprechend Gutachten zu erstellen. In den 
Schlussbemerkungen zum Gutachten ist dargestellt, dass die 
gründungstechnischen Schlussfolgerungen für die mit den Bohrungen 
erkundeten Bodenarten und deren Zustand sowie den Angaben zum 
betrachteten Bauvorhaben gelten. Eine anderweitige Nutzung bedarf einer 
Überprüfung durch den Unterzeichner. Die Versickerung über flache 
Versickerungsmulden ist entsprechend Gutachten denkbar. Zur qualitativen 
Erhöhung des Sickerraums sollte die Sickermulde mit einer Vegetationsschicht 
ausgekleidet werden. 
 
Der Zweckverband Grevesmühlen hat mit seiner Stellungnahme vom 19.11.2024 
bestätigt, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Bebauung auf dem Flurstück 207/1 nur 
über die Anlagen in der Ratzeburger Straße gewährleistet werden kann. Die 
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Grundstückeigentümer sichern die entsprechenden Grunddienstbarkeiten bzw. 
haben sie gesichert. Für die Schmutzwasserentsorgung kann der vorhandene 
Grundstücksanschluss auf dem Flurstück 207/2 genutzt werden. Für die 
Trinkwasserversorgung ist ein neuer Hausanschluss für das Grundstück 207/1 
zu realisieren. Die Dienstbarkeit ist vor Baubeginn dem ZVG vorzulegen. Die 
Nachweise für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wurden 
erbracht. Nach derzeitigem Stand der Dinge sind analoge Regelungen für die 
Flurstücke 1/1 und 1/1 vorgesehen. Zu diesem Zweck liegen Erklärungen vor, 
dass bei einer Grundstücksteilung Grunddienstbarkeiten für eine Anbindung an 
die Ver- und Entsorgungsanlagen an die Ratzeburger Straße vorgesehen 
werden. 
Unter Berücksichtigung der Anbindung an die Grundstücke in der Ratzeburger 
Straße kann auf Erschließungsvereinbarungen mit dem Zweckverband bezüglich 
des Zweckverband Grevesmühlen für die Grundstücke am Petersberger Weg 
verzichtet werden. Dies betrifft gleichermaßen die Trinkwasserversorgung und 
die Schmutzwasserableitung. Die Niederschlagswasserbeseitigung wird für die 
Grundstücke am Petersberger Weg durch Versickerung gesichert. Dies wurde im 
Rahmen des Stellungnahmeverfahrens klargestellt. Die Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers in die Ratzeburger Straße ist nicht gesichert. 
Deshalb erfolgt die Ableitung auf den Grundstücken. Der Zweckverband hat im 
Rahmen seiner Stellungnahme mitgeteilt, dass der Regenwasserkanal in der 
Ratzeburger Straße entsprechend ausgelastet ist. Somit sind die Belange für die 
Ratzeburger Straße außerhalb und unabhängig des Planverfahrens zur 
Aufstellung der Satzung zu regeln. Das anfallende Oberflächenwasser von den 
Grundstücken ist auf diesen zu versickern. 
 
Die im Planverfahren gereichten Informationen zu Bestandsleitungen werden der 
Verfahrensdokumentation beigefügt. Auf eine Eintragung in die 
Satzungsunterlagen kann verzichtet werden. 
 
Abfallentsorgung 
Für die Abfallentsorgung sind geeignete Behälter auf den Grundstücken 
unterzubringen. Am Entsorgungstag sind die Abfallbehälter für die geordnete 
Entsorgung an der öffentlichen Straße bereitzustellen. Die Abfallentsorgung 
erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften durch das öffentliche 
Abfallentsorgungssystem des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sofern das 
Abstellen an der Ratzeburger Straße nicht erfolgt, ist eine Aufstellfläche zur 
Abfallentsorgung auf dem Grundstück Ecke Ratzeburger Straße/ Petersberger 
Weg vorzusehen. Dies ist bereits Gegenstand der Abwägung zu den 
eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen der Behörden und TÖB. Die 
Durchfahrt des Petersberger Weges ist derzeit nicht gegeben. 
Wendemöglichkeiten sind nicht vorhanden. Sofern sich dies zukünftig ändert und 
eine Durchfahrt möglich ist, kann auf den Müllbehälter- bzw. 
Abfallbehältersammelstandort verzichtet werden. Ansonsten sind die 
Anforderungen des Abfallwirtschaftsbetriebes zu beachten. Die Befahrbarkeit mit 
den Abfallsammelfahrzeugen erfolgt (3 bis 4-achsige Sammelfahrzeuge). Hierbei 
geht es maßgeblich um den Fahrzeugüberhang sowie das lichte Raumprofil von 
Bäumen und Sträuchern. Dieser Sachverhalt wird durch die Stadt Schönberg 
auch in der Zukunft beachtet. Die Stadt Schönberg kommt ihren Anforderungen 
für die öffentliche Straße nach.  
Sollte sich späterhin durch eine Veränderung der Verkehrsrichtungen ergeben, 
dass eine Durchfahrt durch den Petersberger Weg möglich ist, kann die 

Seite 24 von 142



Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 und 3 BauGB  

Planungsstand: Beschlussvorlage Satzung November 2024 14 
 

 

Aufstellfläche für die Müllbehälter aufgegeben werden. Dann wird kein 
Müllbehältersammelplatz mehr benötigt. 
 
Energieversorgung 
Die Stadt Schönberg wird durch die edis Netz GmbH mit Elektroenergie versorgt. 
Es ist davon auszugehen, dass Anschlussmöglichkeiten an das vorhandene Netz 
der edis Netz GmbH möglich sind. Eine Beteiligung erfolgt im Verfahren. 
 
Telekommunikation 
Die Stadt Schönberg ist an das Netz der Deutschen Telekom AG angeschlossen. 
Es ist davon auszugehen, dass Anschlussmöglichkeiten an das vorhandene Netz 
der Deutschen Telekom AG möglich sind. Eine Beteiligung erfolgt im Verfahren. 
 
Löschwasserbereitstellung 
Die Löschwasserbereitstellung für den Bereich Ratzeburger Straße/ 
Petersberger Weg kann über den vertragsgemäß gebundenen Hydranten 
gesichert werden.  
Der ZVG hat mitgeteilt, dass derzeit ein nicht vertraglich zur 
Löschwasserversorgung gesicherter Hydrant C9028-1004 mit einer Leistung von 
mehr als 96 m³/h sowie ein vertraglich gesicherter Hydrant C9028-1036 mit einer 
Leistung von 96 m³/h zur Verfügung steht. Die Stadt Schönberg sichert die 
ausreichende Bedarfsdeckung zur Löschwasserbereitstellung ab. Für die 
Bereitstellung von Löschwasser wird der Hydrant C9028-1036 genutzt. Eine 
Übersicht zur Lage des gesicherten Löschwasserhydranten wird beigefügt. 
 
Hierzu verweist die Stadt Schönberg auf die Stellungnahme im Rahmen des 
Planverfahrens vom Amt Schönberger Land vom 22. Februar 2022. Danach ist 
der vertragsgebundene Hydrant C9028-1036 (größer 96 m³/h) in der Ratzeburger 
Straße vertraglich zur Löschwasserentnahme mit dem Zweckverband gesichert 
und deckt den Grundschutz ab. Dies ist in der beigefügten Übersicht abgebildet. 
 
Danach kann für die beabsichtigten Bauvorhaben im Bereich der 
Ergänzungssatzung die Löschwassermenge von 96 m³/h über 2 Stunden über 
den Hydranten abgesichert werden. 
Die Anfahrbarkeit im Havariefall ist für Löschwasserfahrzeuge gegeben. 
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7. Flächenbilanz 

Flächennutzung Flächengröße 
[m²] 

Klarstellungsfläche    12.929,5 

Ergänzungsfläche  4.132,0 
 Baufläche 2.878,0  
 private Grünfläche ZB Hausgarten 1.254,0  

Gesamtfläche des Satzungsgebietes   17.061,5 

8. Immissionsschutz 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind 
bei der Erteilung von Baugenehmigungen nach § 34 Abs. 1 BauGB zu 
berücksichtigen. In der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung können 
schutzbedürftige Nutzungen wie z.B. Wohnnutzungen aber auch gewerbliche 
Nutzungen im Rahmen des Einfügungsgebotes entstehen. Der gegenseitige 
Schutzanspruch ergibt sich innerhalb der Klarstellungssatzung grundsätzlich aus 
der bestehenden Immissionssituation. Gewerbliche Nutzungen, die zu 
Beeinträchtigungen der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des 
planungsrechtlichen Innenbereiches führen, sind aus der Bestandssituation nicht 
bekannt. 
Im Zuge von Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren ist insbesondere für 
den Bereich der Ratzeburger Straße auf die Auswirkungen vom Verkehrslärm zu 
achten. Konkrete Vorgaben im Rahmen der Satzung sind nicht erforderlich, weil 
sich die Regelung der Bebauung nach § 34 BauGB ergibt. Gesunde Wohn- und 
Lebensverhältnisse sind auch im Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen. Es handelt sich um Bestandsbebauungen, die ggf. ergänzt, 
erneuert oder saniert werden.  
 
Aufgrund der Lage der Ergänzungsfläche wurde eine schalltechnische 
Untersuchung in Bezug auf mögliche gewerbliche Auswirkungen gefertigt. 
Danach ist eine Verträglichkeit der Nutzungen gegeben. In Bezug auf den 
Straßenverkehrslärm ergeben sich keine Anforderungen für die 
Ergänzungssatzung. 
Die Stadt Schönberg hat sich mit dem Standort beschäftigt und die 
Umgebungssituation bewertet. Von den gewerblichen Nutzungen sind keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten. Hinsichtlich des Straßenverkehrslärms werden 
aus Sicht der Stadt Schönberg keine Maßnahmen erforderlich. Erforderlichenfalls 
sind im Bauantragsverfahren Maßnahmen zum Schutz vor Lärm von der 
Landesstraße vorzusehen.  

9. Umweltbelange 

9.1 Boden- und Klimaschutz 

Durch die mögliche Nachverdichtung innerhalb der Ergänzungsfläche gegenüber 
der Bestandssituation ist eine höhere Versiegelung nicht zu vermeiden. Da 
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jedoch die Funktionsfähigkeit des Bodens aufgrund der bereits vorhandenen und 
angrenzenden Bebauung und der bestehenden Grundstücksnutzungen bereits 
beeinträchtigt ist, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  
Veränderungen des Lokal- und Regionalklimas sind durch die geringfügigen 
zusätzlichen Versiegelungen nicht zu erwarten. Die Nutzung erneuerbarer 
Energien bzw. die sparsame und effiziente Nutzung von Energien ist 
grundsätzlich möglich. Den Belangen des Bodenschutzes gemäß § 1a Abs. 2 
BauGB und des Klimaschutzes gemäß § 1a Abs. 5 BauGB wird Rechnung 
getragen. 

9.2 Artenschutz 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 
nicht durch die Ergänzungssatzung ausgelöst. Zu einem Verstoß gegen die 
artenschutzrechtlichen Verbote kommt es erst durch die Realisierung einzelner 
Bauvorhaben. Daher ist es Aufgabe der Stadt bereits auf der Ebene der 
Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung zu prüfen, ob 
vorgesehene Festsetzungen den artenschutzrechtlichen Verboten 
entgegenstehen. 
 
Artenschutzrechtliche Belange sind aus derzeitiger Sicht im anthropogen 
vorgeprägten Bereich durch die getroffenen Festsetzungen hinreichend 
berücksichtigt. Verbotstatbestände können ausgeschlossen werden. 

9.3 Eingriffs-/ Ausgleichsermittlung 

Der erforderliche Ausgleichsumfang wurde ermittelt und ist im Rahmen des 
erforderlichen Anteils durch die jeweilig begünstigten Grundstückseigentümer zu 
übernehmen. Hierfür erfolgt jeweils grundstücksbezogen eine Zuordnung der 
entsprechenden EFÄ/ KFÄ unter Berücksichtigung des bevorteilten 
Grundstücksanteils der Ergänzungsfläche. Die erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen wurden bestimmt. Der Eingriffsumfang wurde ermittelt. Die 
Zuordnung und die Erfordernisse zur Ausführung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sind so geregelt, dass die Stadt Schönberg von Forderungen 
freigehalten ist. 
Die Eingriffs- Ausgleichsermittlung ist als selbstständiges Dokument der 
Begründung beigefügt. 
 
Der durch die Realisierung der Ergänzungssatzung für Flächen am Petersberger 
Weg entstandene Eingriff soll in Höhe von 2.588 m² EFÄ des Bedarfs an 
Kompensationsflächenäquivalenten/Eingriffsflächenäquivalenten realisiert 
werden. Die Sicherung des Ausgleichs erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag 
und anteilig entsprechend der jeweiligen Vorteilnahme. Die Zuordnung des 
Ausgleichsumfangs erfolgt proportional zur Eingriffsfläche. 
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Der Ausgleich erfolgt durch Ökopunkte aus dem Ökokonto LUP-076 „Moorwald 
Langenhagen“. 
Mit dieser Zuordnung erfolgt eine entsprechende Ausgleichs- und 
Ersatzanforderung. 
Voraussetzung für die Bebauung auf den Grundstücken ist jeweils der 
grundstücksbezogene Nachweis der Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen. Die 
Ausgleichsflächen bzw. erforderlichen Ökopunkte wurden gesichert. Die 
Vorteilnehmer auf den Flurstücken 1/1 und 1/2 haben mit dem Antrag auf 
Baugenehmigung die Eingriffe auszugleichen bzw. den Nachweis des Ausgleichs 
entsprechend zu erbringen.  
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden gesichert. Die entsprechenden 
Verträge liegen vor.  

10. Auswirkungen der Planung 

Die vorhandenen Bebauungs- und Nutzungsstrukturen werden berücksichtigt 
und ergänzt. Durch die Entwicklung von innerörtlichen Baulandpotenzialen wird 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung 
getragen. Vorhandene Erschließungsanlagen an der Ratzeburger Straße können 
mit genutzt werden. Die Schutzansprüche der vorhandenen gewerblichen 
Nutzung wurden mittels Gutachten ermittelt und werden beachtet. 
Die Belange von Natur- und Umweltschutz sind angesichts der Vorprägung durch 
den Siedlungsbereich nicht erheblich betroffen, erforderliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sind nur für die Ergänzungsflächen zu beachten. Es wird 
davon ausgegangen, dass mit Umsetzung der Planung die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht berührt 
werden. 
Die Anforderungen an den Artenschutz sind entsprechend zu berücksichtigen. 
Die Stadt Schönberg belässt es bei den Vorgaben im Text-Teil B unter 
nachrichtliche Übernahmen und Hinweise. Konkrete Vorgaben im Rahmen von 
Festsetzungen werden nicht als erforderlich angesehen, weil die 
Artenschutzanforderungen von sich aus gelten. 
Die Anforderungen an Artenschutz sind entsprechend Erfordernis zu 
berücksichtigen. Nach derzeitiger Kenntnis können artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Die Anforderungen an den 
Artenschutz sind bereits in den inhaltlichen Festsetzungen unter Hinweisen 
enthalten. 
Die Anforderungen an Artenschutz ergeben sich aus den Gesetzen und 
Verordnungen und den allgemein anerkannten Regeln zum Artenschutz. Da im 

Flurstück m² der 
Ergänzungsfläche 

m² Zuordnung der 
Eingriffsflächen-
äquivalente/ 
Kompensationsflächen-
äquivalente 

Flurstück 207/1 der 
Gemarkung Schönberg Flur 1 

831 810,00  

Flurstück 1/1 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 

896 846,00 

Flurstück 1/2 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 

1024 932,00 
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Zusammenhang mit den beabsichtigten Vorhaben Bauantragsverfahren 
erforderlich sind, werden die Hinweise als ausreichend angesehen.  
 
Der vorhandene Gehölzbestand ist entsprechend den gesetzlichen 
Anforderungen von seiner Geschütztheit zu bewerten und zu berücksichtigen. 
Die Anforderungen an den Gehölz- und Baumschutz sind im Zuge der 
erforderlichen Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren zu erfüllen. Hier 
sind die Voraussetzungen im Bauantragsverfahren zu beachten. Eine weitere 
detaillierte Regelung wird im Rahmen der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
und Nr. 3 nicht vorgesehen. Während die am Petersberger Weg gelegenen 
Grundstücksteile der Flurstücke 207/1 und 1/1 weitgehend als Wiesen- oder 
Rasenfläche zu bezeichnen sind, auf dem Flurstück 1/1 ist ein größerer 
Walnussbaum vorhanden, sind auf dem Flurstück 1/2 gärtnerische 
Anpflanzungen vorhanden. Die Vereinbarkeit der beabsichtigten Bebauung auf 
dem Flurstück 1/1 kann auch unter Wahrung des Gehölzes gesichert werden. 
Die konkreten Anforderungen sind im detaillierten Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahren abschließend zu klären.  
 
Durch die Planung sind insgesamt keine nachteiligen städtebaulichen 
Auswirkungen zu erwarten. 

11. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

Die nachrichtlichen Übernahmen und Hinweise sind Bestandteil der inhaltlichen 
Festsetzungen und zu berücksichtigen. 
 
Denkmalpflege  
Baudenkmale 
Innerhalb des Geltungsbereiches der Klarstellungssatzung findet sich das 
Baudenkmal (1349) „Schönberg, Ratzeburger Straße 51, Wohnhaus“ (Flurstück 
7/1 der Flur 4 der Gemarkung Schönberg). 
Denkmale gemäß § 2 Abs. 2 und 5 sind gemäß § 5 Abs. 2 des 
Denkmalschutzgesetzes DSchG M-V in der aktuell geltenden Fassung 
geschützt. Alle geplanten baulichen Maßnahmen an Baudenkmalen selbst als 
auch in der Umgebung der Baudenkmale sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Denkmalschutzgesetzes – DSchG M-V genehmigungspflichtig. Für 
baugenehmigungspflichtige Maßnahmen gemäß § 59 der Landesbauordnung 
LBauO M-V (Beseitigung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung) bedarf es 
der Einvernehmensherstellung mit der Landesfachbehörde gemäß § 7 Abs. 6 
DSchG M-V. Für verfahrensfreie Maßnahmen gemäß § 61 LBauO M-V ist die 
Anhörung der Landesfachbehörde erforderlich. Entsprechende Anträge sind 
rechtzeitig und schriftlich beim Landkreis Nordwestmecklenburg zu stellen. 
 
Bodendenkmale 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von der geplanten Maßnahme keine 
Bodendenkmale betroffen. Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit 
archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. Wer während der 
Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen (Funde) 
entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 
des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich 
anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, 
den Grundeigentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
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erkennen. Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu 
erfolgen. Sie leitet die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 
Anzeige spätestens nach 1 Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte 
Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 
2, 3 DSchG M-V). 
 
Bodenschutz/ Altlasten 
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des 
Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
vorliegt, unverzüglich dem Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg als 
zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei 
Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf 
den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen 
mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, 
Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer 
in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land 
Mecklenburg – Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] 
verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien 
Städte hierüber Mitteilung zu machen.  
 
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen 
(Hausmüll, gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind 
diese Abfälle vom Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur 
erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.  
 
Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche des Bodens auftreten, ist die zuständige untere 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. 
Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des 
belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie unterliegen damit gleichzeitig der 
Anzeigepflicht. 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine (sach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen) 
gemeinwohlverträgliche und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der 
Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 
 
Leitungsbestand 
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen der Medienträger. Diese 
dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers nicht überbaut oder umverlegt 
werden. Es sind die üblichen Schutz- und Sicherheitsabstände einzuhalten. 
Konkrete Angaben machen die Versorgungsträger auf Anfrage. Im Bereich von 
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Ver- und Entsorgungsleitungen sind bei der Ausführungsplanung und 
Bauausführung die Vorschriften der Versorgungsträger zum Schutz der 
Leitungen und Kabel zu beachten. 
 
Munitionsfunde 
Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über 
die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet 
sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für 
zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-
V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird 
rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-mv.de 
ist unter „Munitionsbergungsdienst“ das Antragsformular sowie ein Merkblatt 
über die notwendigen Angaben zu finden. 
Gemäß § 52 LBauO M-V ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die allgemeinen 
Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle 
arbeitenden Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche 
Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
 
Gewässerschutz und Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
Zum Nachweis der gesicherten Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
auf den Grundstücken der Ergänzungssatzung wurde ein Baugrundgutachten 
erstellt (Quelle: Geotechnischer Untersuchungsbericht (Baugrundgutachten) 1. 
Bericht Geotechnisches Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Timm-Uwe Reeck 
01.07.2024). Die Sickermulden sind im erforderlichen Umfang, siehe 
Festsetzung, herzustellen. Der in Einzelfällen reduzierte Versickerungsraum, 
kann dadurch kompensiert werden, dass für die Sickermulden eine 
entsprechende Begrünung erfolgt. Für die Grundstücke, die mit Eigenheim 
bebaut werden, die auch privat genutzt werden, ist davon auszugehen, dass die 
Einträge stofflich unbedenklich sind. Die Qualität der Sickerungsmulde soll durch 
Vegetationsschichten erhöht werden, um somit auch die Reinigungswirkung zu 
erhöhen. Auf Festsetzungen zu Dacheindeckungen wird verzichtet. Es ist davon 
auszugehen, dass allenfalls beschichtete Dachflächen neben den sonst 
typischen Ziegeldeckungen entstehen. Die untere Wasserbehörde hat die 
Vorgehensweise im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 12. September 2024 
bestätigt. 
 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene 
Drainageleitungen und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen.  
 
Im Hinblick auf den vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen (u.a. Heizöl) gemäß § 20 Abs. 1 
Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) sowie die Errichtung von 
Erdwärmesondenanlagen gemäß § 49 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz bei der 
unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg anzuzeigen. 
 
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des 
§ 62 WHG und § 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- 
und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
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Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch 
Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit 
denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. § 118 Landeswassergesetz (LWaG) 
sechs Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dies 
trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen zu. 
 
Artenschutzrechtliche Belange 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
Brutvögel 
Zum Schutz der einheimischen Brutvögel ist die Beseitigung von Gehölzen und 
die Arbeiten der Baufeldfreimachung/ Beräumung nur außerhalb der Brutzeit im 
Zeitraum vom 01. Oktober bis zum letzten Tag im Februar zulässig. Ausnahmen 
außerhalb dieser Zeit sind nur zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis durch 
den Verursacher erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten werden. Der Nachweis, dass keine 
geschützten Tierarten vorkommen bzw. erheblich beeinträchtigt werden, ist dann 
durch den Verursacher der zuständigen Behörde rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme vorzulegen.  

 
Reptilien und Amphibien 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden 
bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher 
eventuell hereingefallene Tiere (Reptilien, Amphibien, usw.) aus den Gräben zu 
entfernen sind. 
 
Vorsorgemaßnahmen 
Gehölzschnitt 
Der Schnitt von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
zum letzten Tag im Februar durchgeführt werden. In einem anderen Zeitraum 
sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Ausnahmen sind 
zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht 
wird, dass keine besonders geschützten Tierarten entgegen § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz betroffen werden (z.B. Brutvögel, Fledermäuse) und 
die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. 
 
Gehölzschutzmaßnahme 
Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten 
ist, dass die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 
 
Baumschutz 
Gesonderte Regelungen für den Baumschutz werden nicht getroffen. Die 
Anforderungen an den Baumschutz sind im Bauantrags- und 
Baugenehmigungsverfahren nach § 34 BauGB entsprechend zu prüfen und zu 
regeln. Die Anforderungen des § 18 LNatSchAG M-V gelten. 
 
Müllentsorgung 
Für die Müllentsorgung ist am Abfuhrtag ein Bereitstellungsplatz an der Ecke 
Ratzeburger Straße/ Petersberger Weg vorzuhalten. 
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Grunddienstbarkeiten 
Die Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung geplanter Grundstücke in 
der Ergänzungssatzung kann nach Mitteilung des ZVG vom 19.11.2024 derzeit 
nur über die Ratzeburger Straße gewährleistet werden. Die Erschließung für das 
Flurstück 207/1 ist nur über eine entsprechende Dienstbarkeit auf dem Flurstück 
207/2 gesichert. Diese ist für das Flurstück 207/1 über das Flurstück 207/2 als 
dienendes Grundstück gesichert und notariell eingetragen. Für die Flurstücke 1/2 
und 1/1 ist bei der Absicht einer rückwärtigen Bebauung mit einer verkehrlichen 
Anbindung über den Petersberger Weg eine Grunddienstbarkeit solange 
erforderlich, wie die Anlagen zur Trinkwasserversorgung und 
Schmutzwasserentsorgung nicht im Petersberger Weg liegen. Seitens der 
Grundstückseigentümer für die Flurstücke 1/1 und 1/2 liegen Erklärungen über 
die Eintragung von Dienstbarkeiten (Leitungsrechten) in Richtung Ratzeburger 
Straße vor. Im Falle einer Grundstücksteilung sollen Dienstbarkeiten zugunsten 
der Ver- und Entsorgung eingetragen werden. 
 
Löschwasserbereitstellung 
Der ZVG hat mitgeteilt, dass derzeit ein nicht vertraglich zur 
Löschwasserversorgung gesicherter Hydrant C9028-1004 mit einer Leistung von 
mehr als 96 m³/h sowie ein vertraglich gesicherter Hydrant C9028-1036 mit einer 
Leistung von 96 m³/h zur Verfügung steht. Die Stadt Schönberg sichert die 
ausreichende Bedarfsdeckung zur Löschwasserbereitstellung ab. Für die 
Bereitstellung von Löschwasser wird der Hydrant C9028-1036 genutzt. 

12. Wesentliche Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. Januar 
2023 (BGBI.2023 I Nr. 6).  

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6).  

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl.1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033). 

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
vom 13. Juli 2011, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die 
Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467). 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
– BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. Teil I Nr. 51, S.2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908). 

- NatSchAG M-V - Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), 
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zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-
V S. 221, 228). 

- Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umweltamt für Umwelt- und Verbraucherschutz vom 
15.10.2007 (Amtsbl. M-V 2007 S 530 ff). 
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TEIL 2 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg 
von Teilflächen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich 
Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 
BauGB wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am ………… gebilligt. 
 

 
Schönberg, den…………………………  (Siegel)  
 
 
……………………………………. 
Korn 
Bürgermeister 
der Stadt Schönberg 
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Stadt Schönberg 
 
durch das: 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Str. 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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TEIL 3 Anlage  

Die Anlage ist ein selbstständiges Dokument zu dieser Begründung. 
 
Anlage 1: Eingriffsermittlung zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt 

Schönberg von Teilflächen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Schönberg Bereich Ratzeburger Straße – Petersberger Weg gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB, Stand Februar 2023 
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Eingriffsermittlung 
 

zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Stadt Schönberg von Teilflächen 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Schönberg Bereich Ratzeburger 
Straße  Petersberger Weg gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB 

 

 
 
Aufgestellt durch: 
 
Nils Münz 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05  0 
Telefax 0 38 81 / 71 05  50 
E-Mail: n.muenz@pbm-mahnel.de           Stand: Februar 2023
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1. Bestandsaufnahme nach Begehung und Luftbild (2020) 

1.1.  Lage des Plangebietes  

Die Vorortbegehung erfolgte im August 2022. Das Plangebiet befindet sich im 
südlichen Bereich der Stadt Schönberg, nördlich der Ratzeburger Straße und südlich 
des Petersberger Weges. Die zwei Straßen verlaufen entlang der gesamten nördlichen 
und südlichen Plangebietsgrenze. Nordwestlich des Petersberger Weges grenzt eine 
Feldhecke an den Weg, welche an eine Ackerfläche grenzt. Im Nordosten grenzt das 
Firmengelände eines Metalbaubetriebes an den Petersberger Weg. Im Osten des 
Plangebietes mündet der Petersberger Weg in die Ratzeburger Straße. An das 
Firmengelände und die Ratzeburger Straße grenzen Wohnbebauungen. Im Süden 
angrenzend an die Ratzeburger Straße, grenzen weitere Wohnbebauungen. Im 
Westen grenzen Grünlandflächen an das Plangebiet. Innerhalb dieser Flächen befindet 
sich ein gesetzlich geschütztes Biotop. Weiter nördlich, innerhalb der Grünflächen 
befinden sich zwei weitere Wohnbebauungen. 

1.2.  Vorhandene Bestandsstrukturen im Plangebiet 

Das Plangebiet ist von anthropogener Nutzung geprägt. Innerhalb des Plangebietes 
befindet sich überwiegend Wohnbebauung (ODF, OEL und OER) mit Ausnahme des 

 

Im Nordwesten befindet sich eine Grünfläche, welche derzeit als Weide genutzt wird. 
Im Eingriffsbereich liegen ausschließlich Hausgärten der angrenzenden 
Wohnbebauung. 
 

2.  Eingriffsermittlung 
 

2.1.  Bestandsbiotope 

Tab. 1: Naturschutzfachliche Einstufung und Biotopwert der betroffenen Biotoptypen (geschütztes Biotop 
gemäß § 20 NatSchAG M-V) 

B
io

to
p

-N
r.

 

K
ü

rz
el

 

B
io

to
p

ty
p

 

Rote Liste der 
Gefährdeten 
Biotoptypen 

Deutschlands 

Schutz 
Status 

W
er

ts
tu

fe
 

B
io

to
p

w
e

rt
 

R
eg

en
e

ra
ti

o
n

s-
 

fä
h

ig
k

ei
t 

G
e

fä
h

rd
u

n
g

 

§ 

2.1.2 BLM 
Mesophiles 
Laubgebüsch 

2 2 §20 2 4 

2.2.1 BFX 

Feldgehölz aus 
überwiegend 
heimischen Baumarten 
 
 
 

1-3 2 §20 3 8 

2.3.2 BHS 
Strauchhecke mit 
Überschirmung 

3 3 §20 3 8 
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5.6.4 SYZ Zierteich 0 0 - 0 1,0 

6.2.2 VRL Schilf-Landröhricht 2 1 § 20 2 4 

9.3.2 GIM 
Intensivgrünland auf 
Mineralstandorten 

0 1 - 1 1,5 

10.1.3 RHU 
Ruderale Staudenflur 
frischer bis trockener 
Mineralstandorte 

2 1 - 2 3 

12.1.1 ACS Sandacker 0 0 - 0 1,0 

13.2.1 PHX 
Siedlungsgebüsch aus 
heimischen Gehölzarten 

1 1 - 1 1,5 

13.8.4 PGZ Ziergarten 0 0 - 0 1,0 

14.4.2 OEL 
Lockeres 
Einzelhausgebiet 

0 0 - 0 0,6 

14.4.3 OER 
Verdichtetes Einzel- und 
Reihenhausgebiet 

0 0 - 0 0,3 

14.5.1 ODF 
Ländlich geprägtes 
Dorfgebiet 

0 0 - 0 0,5 

14.7.1 OVD Pfad, Rad- und Fußweg 0 0 - 0 0 

14.7.3 OVU 
Wirtschaftsweg, nicht- 
oder teilversiegelt 

0 0 - 0 0,4 

14.7.4 OVW 
Wirtschaftsweg, 
versiegelt 

0 0 - 0 0 

14.7.5 OVL Straße 0 0 - 0 0 

14.8.2 OIG Gewerbegebiet 0 0 - 0 0,2 

 
Für den und den welcher im Eingriffsbereich 
des Plangebietes liegt, wird aufgrund eines Versieglungsgrades von 0,0 (unversiegelt) 
ein durchschnittlicher Biotopwert von 1,0 (1-Versiegelungsgrad) angesetzt. 

 
Außerdem im Eingriffsbereich enthalten ist eine Wegefläche mit dem Biotoptyp 

für welche aufgrund ihres 
Versiegelungsgrades von 0,6 ein Biotopwert von 0,4 (1-Versiegelungsgrad) angesetzt 
wird. Der Weg besteht hauptsächlich aus verdichtetem Schotter mit geringem 
Grünanteilen abseits der Fahrspuren. Daraus ergibt sich ein Versiegelungsgrad von 
0,6. 

2.2.  Ermittlung des Lagefaktors 

Über den Lagefaktor wird der Abstand der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen zu 
vorhandenen Störquellen berücksichtigt. Der Lagefaktor wird entsprechend nachfolgender 
Tabelle ermittelt. 
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Tab. 2: Ermittlung des  

Lage des Eingriffsvorhabens  Lagefaktor 

< 100 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 0,75 

100  625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 1,0 

> 625 m Abstand zu vorhandenen Störquellen* 1,25 

Innerhalb von Natura 2000-Gebiet, Biosphärenreservat, LSG, 
Küsten- und Gewässerschutzstreifen, landschaftliche 
Freiräume der Wertstufe 3 (1200-2399 ha) 

1,25 

Innerhalb von NSG, Nationalpark, landschaftliche Freiräume 
der Wertstufe 4 (> 2400 ha) 

1,50 

* Als Störquellen sind zu beachten: Siedlungsbereiche, B-Plangebiete, alle 
Straßen und vollversiegelte ländliche Wege, Gewerbe- und Industriestandorte, 
Freizeitanlagen und Windparks 

 
Für den Plangeltungsbereich sind folgende Störquellen ermittelt worden: im Norden 
Nordosten, das Gewerbegebiet und der Petersberger Weg. Im Süden und Südosten 
Wohnbebauung und die Ratzeburger Straße. Im Osten Wohnbebauung. 
 
Bereiche, die in einem Abstand von weniger als 100 m zur Störquelle liegen, erhalten einen 
Lagefaktor von 0,75. Da sich die Fläche des gesamten Plangeltungsbereiches in einem 
Abstand von weniger als 100 m zu Störquellen befindet, wird auf die Darstellung des 
Lagefaktors im Bestandsplan verzichtet. 
 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Schutzgebieten und landschaftlichen Freiräumen 
der Wertstufe 3 und 4.  
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2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für die Biotopbeeinträchtigung 
bzw. Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/ Beeinträchtigungen) 

In nachfolgender Tabelle sind die Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt oder 
verändert werden (Funktionsverlust) dargestellt. Die Darstellung beschränkt sich auf 
die eingriffserheblichen Konflikte.  
Eine Veränderung des Biotoptyps wird nur als Eingriff gewertet, wenn die 
Funktionsfähigkeit des Biotoptyps beeinträchtigt wird und durch den Zielbiotoptyp ein 
geringwertiger Biotoptyp entsteht.  
Bleibt dagegen die Funktionsfähigkeit des Bestandsbiotops durch den Zielbiotoptyp 
erhalten bzw. sind das Bestandsbiotop und das Zielbiotop (nach der vollständigen 
Herstellung des Vorhabens) gleichwertig, z.B. vorhandene Versieglung und geplante 
Versieglung oder Rasenflächen und Anlage von Rasenbereichen oder wird die 
Funktionsfähigkeit des Bestandsbiotops durch den Zielbiotoptyp verbessert, sodass 
ein höherwertiger Biotoptyp entsteht, wird dies nicht als Eingriff gewertet und es wird 
auf eine Darstellung verzichtet. 

 
Tab. 3: Biotopbeeinträchtigung bzw. Biotopveränderung (Funktionsverlust) 

Biotoptyp 
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Flurstück 207/1 der Gemarkung 
Schönberg Flur 1 831,00  623,25 
PGZ, Ziergarten 831,00 1 0,75 623,25 
Flurstück 1/1 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 874,20  655,65 
PGZ, Ziergarten 874,20 1 0,75 655,65 
Flurstück 1/2 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 1.047,80  742,05 
PGZ, Ziergarten 860,80 1 0,75 645,60 
OVU, Wirtschaftsweg, teilversiegelt 146,00 0,6 0,75 65,70 
SYZ, Zierteich 41,00 1 0,75 30,75 

Summe Funktionsverlust 2753,00     2.020,95 
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2.4.  Ermittlung der Versiegelung 

Durch Versieglung bzw. Überbauung von Flächen kommt es zu weiteren 
Beeinträchtigungen, insbesondere der abiotischen Schutzgüter, für die zusätzlich 
Kompensationsverpflichtungen entstehen. Biotopunabhängig sind die teil-
/vollversiegelten bzw. überbauten Flächen zu ermitteln. Dabei erhalten teilversiegelte 
Flächen einen Zuschlag von 0,2 und vollversiegelte Flächen einen Zuschlag von 0,5. 
Die bereits versiegelten Bestandsflächen in Form von Fundamenten, Wegen und 
Plätzen, wurden der Neuversiegelung anteilig abgezogen. 

 
In der nachfolgenden Tabelle sind die von Teil-/Vollversiegelung bzw. Überbauung 
betroffenen Flächen erfasst. 

 
Tab. 4: Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 
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Flurstück 207/1 der Gemarkung 
Schönberg Flur 1 373,50 0,5 186,75 
Flurstück 1/1 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 380,75 0,5 190,38 
Flurstück 1/2 der Gemarkung 
Schönberg Flur 4 379,80 0,5 189,90 

Summe Versieglung 1.134,05   567,03 

2.5.  Berechnung des Multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Für die geplanten Biotopbeeinträchtigungen bzw. Biotopveränderungen durch 
Funktionsverlust, für die Funktionsbeeinträchtigungen und für die Versiegelung und 
Überbauung mit einer GRZ von 0,3 zuzüglich 50% Überschreitung, insgesamt 0,45 ist 
ein multifunktionaler Kompensationsbedarf von rund 2.588,00 m² Eingriffsflächen-
äquivalent (EFÄ) ermittelt worden (siehe folgende Tabelle).  
 
Tab. 5: Multifunktionaler Kompensationseingriff  

Eingriff EFÄ [m²] 
Biotopbeeinträchtigung bzw. Biotopveränderung durch 
Funktionsverlust 2.020,95 

Funktionsbeeinträchtigung in Wirkzonen 0 

Versiegelung und Überbauung 567,03 

Multifunktionaler Kompensationseingriff 2.587,98 
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2.5.1. Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfes 
Bei betroffenen Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen und die daraus resultierenden Kompensationsmaßnahmen 
gesondert zu ermitteln. Dies bedeutet, dass eine additive Kompensation notwendig 
wird, sofern dies aufgrund der Multifunktionalität der übrigen Kompensations-
maßnahmen nicht bereits gegeben ist. 

 
In der folgenden Tabelle sind, getrennt nach Schutzgütern, die Funktionsausprägungen 
dargestellt, die von besonderer Bedeutung sind. Der additive Kompensationsbedarf ist 
verbal-argumentativ zu bestimmen und zu begründen. 
 
Tab. 6: Funktionen von besonderer Bedeutung (gem  

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

 Alle natürlichen und naturnahen Lebensräume mit ihrer speziellen Vielfalt an 
Lebensgemeinschaften 

 Lebensräume im Bestand bedrohter Arten (einschl. der Räume, die bedrohte 
Tierarten für Wanderungen innerhalb ihres Lebenszyklus benötigen.) 

 Flächen, die sich für die Entwicklung der genannten Lebensräume besonders 
eignen und die für die langfristige Sicherung der Artenvielfalt benötigt werden. 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Markante geländemorphologische Ausprägungen (z. B. ausgeprägte 
Hangkanten) 

 Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und  
-bestandteile (z. B. Binnendünen) 

 Natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer spezifischen Ausprägung an 
Formen, Arten und Lebensgemeinschaften (z. B. Hecken) 

 Gebiete mit kleinflächigem Wechsel der Nutzungsarten 
 Landschaftsräume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen 

ermöglichen 
 Landschaftsräume mit überdurchschnittlicher Ruhe 

Schutzgut Boden 

 Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen Bodenveränderungen, z.B. 
Bereiche mit traditionell nur gering den Boden verändernden Nutzungen 
(naturnahe Biotop- und Nutzungstypen) 

 Vorkommen seltener Bodentypen 
 Bereiche mit überdurchschnittlich hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 
 Vorkommen natur- und kulturgeschichtlich wertvoller Böden 

Schutzgut Wasser 

 Naturnahe Oberflächengewässer und Gewässersysteme (einschl. der 
Überschwemmungsgebiete) ohne oder nur mit extensiver Nutzung 

 Oberflächengewässer mit überdurchschnittlicher Wasserbeschaffenheit 
 Vorkommen von Grundwasser in überdurchschnittlicher Beschaffenheit und 

Gebiete, in denen sich dieses neu bildet 
 Heilquellen und Mineralbrunnen 

Schutzgut Klima/ Luft 

 Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung 
 Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten 

Bereichen 
 Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z.B. Staubfilterung, Klimaausgleich) 
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Additive Berücksichtigung der Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes 
Arten und Lebensgemeinschaften 

 
Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Auswirkungen auf verschiedene Artengruppen 
verbunden: 
 
Brutvögel: 
Aufgrund der Flächenversiegelung und dem damit einhergehenden Habitatverlust für 
die Artengruppen Brutvögel bestehen Beeinträchtigungen. Diese Beeinträchtigungen 
können durch zeitliche Regelungen im Rahmen von Minimierungs- und 
Vermeidungsmaßnahmen vermindert werden. Durch die Umsetzung des Vorhabens 
kommt es zu keinen nachhaltigen Wirkungen auf das Artenspektrum der Brutvögel. Die 
festgestellten Arten sind ubiquitäre Arten der Siedlungen, die in geringer Anzahl im 
Plangeltungsbereich vorkommen. Die Habitatfunktion für die festgestellten Arten wird 
erhalten bzw. im Umfeld weiterhin erfüllt.  
Um den Verbotstatbestand der Tötung für die Brutvogelarten gemäß § 44 Absatz 1 
BNatSchG zu vermeiden, wurden Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
getroffen. Die Arbeiten der Baufeldfreimachung/Beräumung der Freiflächen und 
Entfernen von Gehölzen sind im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar eines 
Jahres durchzuführen. 
 
Reptilien 
Das Vorhabengebiet besitzt keine maßgebliche Bedeutung für artenschutzrechtlich 
relevante Reptilienarten. Es ist im Ergebnis der Begutachtung nicht von einer 
artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Reptilien auszugehen. 
 
Amphibien 
Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kommt es nicht zum Verlust von 
Laichgewässern der Amphibien bzw. sonstiger maßgeblicher Habitatbestandteile von 
Amphibien. Entsprechend ist nicht von einer artenschutzrechtlich relevanten 
Betroffenheit der Amphibien auszugehen. Wanderungsbeziehungen durch das Gebiet 
bestehen nicht. 
 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG während der 
Baumaßnahmen zu vermeiden, wurden Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
für Amphibien und Reptilen getroffen. 
Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. 
die Gruben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hineingefallene 
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gruben zu entfernen sind. 
 
Bei Umsetzung der Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen besteht hinsichtlich 
des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften kein additiver 
Kompensationsbedarf. 
 
Additive Berücksichtigung der Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes 
Landschaftsbild 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im Süden von Schönberg und ist von 
Siedlungsstrukturen umgeben. Im Plangebiet sind demnach überwiegend Biotop- und 
Nutzungstypen des Siedlungsbereiches anzutreffen. 
 
Das Plangebiet liegt so wie auch die benachbarten Gebäude, im Landschaftsbildraum 
Niederung der Maurine südlich von Schönberg  
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Aufgrund der vorhandenen urbanen Strukturen im direkten Umfeld des Plangebietes 
und aufgrund der maximal zulässigen Traufhöhe von 4,50 m und der maximal 
zulässigen Firsthöhe von 9,50 m sind keine Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
zu erwarten.  
 
Somit besteht durch die Planung kein additiver Kompensationsbedarf. 
 
Additive Berücksichtigung der Funktionen von besonderer Bedeutung der abiotischen 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/ Luft 
 
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Bodens sind auf den durch 
das Vorhaben zu überbaubaren Flächen nicht betroffen. 
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Wasser in Bezug auf das 
Grundwasser sind auf den durch das Vorhaben zu überbaubaren Flächen nicht 
betroffen, da eine hohe Geschütztheit des Grundwassers durch bindige Deckschichten 
im Plangebiet gegeben ist. 
Funktionen von besonderer Bedeutung des Schutzgutes Klima/ Luft sind vom 
Vorhaben nicht betroffen. 
 

2.5.3.  Gesamtbilanzierung (Gegenüberstellung EFÄ/ KFÄ) 
Durch die Ergänzungssatzung der Gemeinde Schönberg ergibt sich ein 
Eingriffsumfang von rund 2.588,00 m² EFÄ. 
Das Kompensationsdefizit in Höhe von rund 2.588,00 m2 EFÄ soll in Höhe des Bedarfs 
an Kompensationsflächenäquivalenten/Eingriffsflächenäquivalenten durch 
Maßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes oder durch den Erwerb von Ökopunkte 

 
 
Nach der Realisierung von 2.588,00 m² KFÄ kann der Eingriff in Natur und Landschaft 
als vollständig ausgeglichen angesehen werden (siehe nachfolgende Tabelle). 

 
Tab. 7: Gesamtbilanzierung 

Bedarf (= Bestand) Planung 
Eingriffsflächenäquivalent 
bestehend aus: 

Kompensationsflächenäquivalent 
bestehend aus: 

- Sockelbetrag für multifunktionale 
Kompensation: 
 
 
 
2.588,00 m²EFÄ 

- Ausgleichsmaßnahme / Ökopunkte 
 
2.588,00 m² KFÄ 

Gesamtbilanz 
Flächenäquivalent (Bedarf): Flächenäquivalent (Kompensation): 
2.588,00 m²EFÄ  2.588,00 m² KFÄ 
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Der erforderliche Ausgleichsumfang wurde ermittelt und ist im Rahmen des 
erforderlichen Anteils durch die jeweilig begünstigten Grundstückseigentümer zu 
übernehmen. Hierfür erfolgt jeweils grundstücksbezogen eine Zuordnung der 
entsprechenden EFÄ/ KFÄ unter Berücksichtigung des bevorteilten Grundstücksanteils 
der Ergänzungsfläche. Die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im 
weiteren Verfahren zu bestimmen. Der Eingriffsumfang wurde ermittelt. Die Zuordnung 
und die Erfordernisse zur Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind bis 
zum Satzungsbeschluss so zu regeln, dass die Stadt Schönberg von Forderungen 
freigehalten wird. 
 
Tab. 8: Zuordnung der Eingriffsflächenäquivalente 

Flurstück 
m² der 

Ergänzungsfläche 

m² Zuordnung der 
Eingriffsflächenäquivalente/ 

Kompensationsflächenäquivalente 
Flurstück 207/1 der 
Gemarkung Schönberg 
Flur 1 831 810,00 
Flurstück 1/1 der 
Gemarkung Schönberg 
Flur 4 896 846,00 
Flurstück 1/2 der 
Gemarkung Schönberg 
Flur 4 1024 932,00 
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1 AUFTRAG

Die SACHVERSTÄNDIGEN-RING Dipl.-. Ing. H.-U. Mücke GmbH wurde am
25.02.2021 von be-
auftragt, ein schalltechnisches Gutachten zum auf das Flurstück 207/1, Petersberger
Weg in Schönberg einwirkenden Verkehrs- und Gewerbelärm zu erstellen.

2 VERANLASSUNG

Das Flurstück 207/1 im Petersberger Weg soll privat bebaut werden, dazu ist eine An-
passung der planungsrechtlichen Voraussetzungen erforderlich.

Im Vorfeld der Planungen soll ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden, dass die
Immissionen durch Gewerbe- und Verkehrslärm auf das Grundstück darstellt. Berück-
sichtigt werden sollen dabei die Emissionen eines nahegelegenen metallverarbeitenden
Betriebs sowie der einwirkende Verkehrslärm durch die Ratzeburger Straße.

3 SITUATION VOR ORT

Die zur Erstellung der Schallprognose zugrunde gelegten Angaben wurden dem Sach-
verständigen-Ring vom Planungsbüro Mahnel sowie dem Amt Schönberger Land zur
Verfügung gestellt.

Eine Übersicht der Lage gibt folgende Abbildung 1:

Geplante
Bebauung

poe r shQ

Abb. 1: Übersichtsplan / Plangebiet (Quelle:Geo-Portal MV)
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